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Betreff: Ansuchen um ,Journalismus-Férderung” und ,,Inhaltsvielfalts-Forderung”
fiir die Wochenzeitung ,,WOCHE Weiz/Birkfeld, Gleisdorf / MeinBezirk Steiermark”
gemaB zweitem und drittem Abschnitt des Qualitdts-Journalismus-Forderungs-
Gesetzes (QJF-G) im Jahr 2025 fiir den Beobachtungszeitraum 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrem Ansuchen um ,Journalismus-Forderung” und , Inhaltsvielfalts-Férderung” fir
die Wochenzeitung ,WOCHE Weiz/Birkfeld, Gleisdorf / MeinBezirk Steiermark” wird
auf Grundlage des zweiten und dritten Abschnitts des Qualitdts-Journalismus-
Forderungs-Gesetzes (QJF-G) sowie den ,Richtlinien fir die Forderung des
qualitatsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs (QJF-RL)“ nach
Einholung einer Empfehlung des gemal’ § 19 QJF-G eingerichteten Fachbeirats im Jahr
2025 fir den Beobachtungszeitraum 2024 entsprochen.

Es wird Ihnen im Jahr 2025 fir den Beobachtungszeitraum 2024 ein Férderbetrag in
Gesamthohe von 53.542,23 Euro ausgezahlt.

Dieser Forderbetrag wurde unter Anwendung der gesetzlichen Vorgaben errechnet.
Ubersteigt dabei die aufgrund der zuldssigen Foérderansuchen errechnete
Gesamtsumme an Forderungen die budgetmaRige Dotierung, so ist eine proportionale
Kirzung der errechneten Betrage vorzunehmen (§ 3 Abs. 2 QJF-G).
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Der Forderbetrag setzt sich aus folgenden Teilbetragen zusammen:

Journalismus-Forderung (Abschnitt 2 QJF-G)

Grundbetrag gemaR § 6 Abs. 3 QJF-G 33.216,72 Euro

(inkl. Auslandskorrespondent:innen)

Zusatzférderungen gemaR § 6 Abs. 4 und 5 QJF-G

Redaktionsstatut gemal § 5 MedienG 3.321,67 Euro
Fehlermanagementsystem 3.321,67 Euro
Qualitatssicherungssystem 3.321,67 Euro
Frauenforderplane 3.321,67 Euro

Inhaltsvielfalts-Forderung (Abschnitt 3 QJF-G)

Regionale Berichterstattung (§ 7 QJF-G) 7.038,82 Euro

Gesamtbetrag (Abschnitt 2 und 3 QJF-G) 53.542,23 Euro

Die Auszahlung von nach dem zweiten und dritten Abschnitt gewahrten Férderungen
fir den Beobachtungszeitraum des Jahres 2024 erfolgt gemall § 21 Abs. 2 QJF-G
grundsatzlich in zwei gleich hohen Teilbetrdgen. Der erste Teilbetrag fir die
Journalismus-Forderung inklusive Zusatzforderungen in der Héhe von 23.251,70 Euro
und fir die Inhaltsvielfalts-Férderung in Hohe von 3.519,40 Euro wird in den
kommenden Wochen ausbezahlt, der zweite Teilbetrag jeweils im November 2025.

Auf die in Punkt 15.8 QJF-RL festgelegten Bestimmungen zur Rickforderung einer
Forderung (z.B. im Fall der Einstellung des Mediums oder der Einstellung der
Geschéftstatigkeit bzw. Auflosung eines Forderwerbers) sowie die diesbezlglichen
Informationspflichten wird hingewiesen.
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Mit freundlichen Grifen

Kommunikationsbehorde Austria

Dr. Martina Hohensinn

(Mitglied)
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Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemaR § 20
E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer 6ffentlichen Urkunde.

Seite 3/3



		2025-07-17T08:29:46+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter https://www.rtr.at/amtssignatur




